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RS OGH 1991/9/20 16Os40/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1991

Norm

StGB §6 D

StVO §20 Abs1 IC2

StVO §38 Abs4

Rechtssatz

Fährt ein Fahrzeuglenker in eine Kreuzung zu Beginn der Grün-Phase mit ":iegendem Start" gleichsam blindlings und

mit überhöhter Geschwindigkeit ein, dann steht sein darin gelegener Sorgfaltsverstoß mit der dadurch verursachten

Verletzung eines die Fahrbahn auf dem Schutzweg überquerenden Fußgängers auch dann im Risikozusammenhang,

wenn sich jener dabei vorschriftswidrig verhalten hat.
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